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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Untermünkheim,
wir entschuldigen uns an dieser Stelle für die schlechte Erreich-
barkeit der Verwaltung in den vergangenen Wochen.
Der technische Fehler in Sachen Anrufbeantworter ist nunmehr 
behoben und so dürften Sie wieder ungehindert mit der Ver-

waltung ins Gespräch kommen können.
Zu den bekannten Zeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, 

lediglich der Mittwoch sollte den Mitarbeitern als störungsfreie Ar-
beitszeit zur Verfügung stehen. An diesem Tag kann es zu einer eingeschränkten 
Erreichbarkeit kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Untermünkheim,

Telefonanlage funktioniert wieder

Sperrung des Sülzer Wegs 
wegen Belagserneuerung 

vom 26.02.2024 bis 
voraussichtlich 31.05.2024.



2 Nummer 9
Freitag, 1. März 2024 Rathausbote

Müllabfuhr

Rest- 
und Bio-

müll-
abfuhr

am
Fr., 01.03.

Rest- und 
Biomüllabfuhr

Nächste Abfuhr 
am Freitag, 01.03.2024.

Die Tonnen sind  
bis 6.00 Uhr bereitzustellen.

Papier-
tonne

Mo., 
11.03.

Papiertonnenabfuhr
Nächste Abfuhr am 

Montag, 11.03.2024.
Die Tonnen sind 

bis 6.00 Uhr bereitzustellen.

Rathausbote – Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Untermünkheim
Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes 
der Gemeinde Untermünkheim ist Bürgermeister Groh oder 
sein Vertreter im Amt, für den übrigen Inhalt der jeweilige 
Auftraggeber.
Redaktionsschluss ist Montag, 12.00 Uhr.
Geschäftsstelle des Mitteilungsblattes im Rathaus, Hohen-
loher Straße 33, 74547 Untermünkheim, Telefon 07 91/ 
9 70 87-0, Telefax 07 91/9 70 87-30, 
E-Mail: rathaus@untermuenkheim.de, 
Internet: www.untermuenkheim.de
Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Blaufelden, Post-
fach 1103, 74568 Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 
0 79 53/98 01-90

IMPRESSUM

Die Störche sind da
Am 19.02. diesen Jahres haben die 
Störche ihre Sommerresidenz, das 
Nest auf dem Rathausdach, gemein-
sam bezogen.
3 Tage früher als im Jahr zuvor.

Es klappert wieder – die Störche sind da!

Es ist das Storchenpaar, welches nun 
bereits seit 2019, d. h. das sechste Mal 
in Folge, dem Horst die Treue hält.
Die Storchensaison 2024 ist eröffnet!
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TERMINE

Donnerstag ist Markttag
Von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr ist Wochenmarkt

auf dem Parkplatz Steinach.
Die Marktbeschicker freuen sich auf Ihren Besuch.

Notfallbereitschaft Wasserversorgung
Leitstelle der NOW in Crailsheim: Tel. 07951/481-11

Häckselplatz Suhlburg
Der Häckselplatz in Suhlburg ist 
samstags von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.

AMTLICHES

Wasserzins- und Entwässerungsgebühren
Jahresverbrauchsrechnung 2023
Zum 01.03.2024 wird die Jahresabrechnung 2023 der Wasser- 
und Abwassergebühren zur Zahlung fällig.
Sofern Sie der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung 
erteilt haben, wird die Forderung zum Fälligkeitstermin unter An-
gabe der SEPA-Mandatsreferenznummer abgebucht.
Sollten Sie Interesse an einer Abbuchung des Wasserzinses ha-
ben, bitten wir um Rückgabe des ausgefüllten SEPA-Lastschrift-
mandats, das der Jahresrechnung beiliegt oder melden Sie sich 
bei Frau Keller (0791/9708715), damit ein SEPA-Lastschriftman-
dat ausgestellt werden kann.
Das Lastschriftmandat ist unterschrieben im Original bis spätes-
tens 5 Werktage vor der Fälligkeit abzugeben. Ansonsten kann 
es erst für die nächste Fälligkeit berücksichtigt werden.
Ansonsten bitten wir um eine termingerechte Überweisung des zu 
zahlenden Betrages.
Bitte achten Sie darauf, dass bei den Zahlungen unbedingt das 
Buchungszeichen 5.8888.xxxxxx.x. angegeben ist. Dies er-
leichtert uns die Zuordnung der Überweisung und vermeidet somit 
Fehler und Rückfragen.
Für verspätet eingehende Zahlungen werden nach der Abgaben-
ordnung Mahngebühren und Säumniszuschläge festgesetzt, zu 
deren Erhebung wir nach den gesetzlichen Bestimmungen ver-
pfl ichtet sind.

Hochwassergefahr durch Totholz in Klingen 
und Gewässern/Gewässerrandstreifen
Das verheerende Hochwasser in Braunsbach und anderen Ko-
chertalgemeinden im Jahr 2016 ist sicher allen noch in Erinne-
rung. Neben den enormen Regenmengen waren für die damaligen 
Schäden Totholz usw. verantwortlich, das zu Verklausungen ge-
führt oder Rückhaltebauwerke verstopft und sich dann irgendwann 
schlagartig talwärts ergossen hat.
So etwas kann jederzeit und überall passieren, wo es eine ver-
gleichbare Situation gibt. Die Gemeinde Untermünkheim wird 
daher in nächster Zeit die Klingen oberhalb der Ortslagen im Ge-
meindegebiet überprüfen und Totholz beseitigen lassen, das in 
diesen liegt. 
Allerdings ist der Effekt nur von kurzer Dauer, wenn schon nach 
kurzer Zeit wieder Bäume umstürzen und hangabwärts rutschen 
oder Äste herabbrechen und ins Gewässerbett fallen. Der Ge-
meinde gehört meist nur das eigentliche Gewässerbett und evtl. 
noch ein schmaler Streifen daneben. Das meiste Holz, das in den 
Klingen liegt, stammt von Bäumen auf den Nachbargrundstücken. 
Deshalb werden die Eigentümer der an Gewässer und Klingen 
angrenzenden Grundstücke gebeten, Bäume, bei denen abseh-
bar ist, dass sie in naher Zukunft umstürzten oder die bereits 
schräg hängen, schnellstmöglich zu beseitigen. 
Da durch den Klimawandel und Schädlinge in den nächsten Jah-
ren noch mehr Bäume absterben werden, sollten die an Gewässer 
angrenzende Grundstücke von den Eigentümern auch in Zukunft 
regelmäßig kontrolliert werden.
Angesichts der immensen Schäden, die ein Hochwasser für die 
Allgemeinheit und damit für uns alle verursachen kann, ist dies 

Grünzeug für Ostergirlande gesucht!!!

Der LandFrauenverein Untermünkheim benötigt 
für die Ostergirlande am Rathausbrunnen wie-
der viel Grünzeug. 
Wenn Sie Material zur Verfügung stellen möch-
ten, melden Sie sich bitte bis 6. März 2024 bei 
Frau Kraft unter der Telefonnummer: 0791/8228. 
Im Voraus vielen lieben Dank !Im Voraus vielen lieben Dank !

Der Senioren-
bus fährt 

für Sie!
Wann � nden die Fahrten statt?
Der Seniorenbus fährt an Werktagen im Gemeindegebiet 
(Montag bis Freitag). Die Fahrtzeiten sind von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr vorgesehen.

So melden Sie Ihren Fahrtwunsch an

0159/04389479
Es geht ganz einfach!

ACHTUNG: Es werden noch 1 - 2 Koordinatoren für den Se-
niorenbus gesucht.

Wir würden uns über einen Anruf von Ihnen freuen!
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im Interesse aller. Für den Fall, dass dieser Appell nichts bewirkt, 
behält sich die Gemeindeverwaltung vor, die Grundstückseigen-
tümer, die nicht tätig werden, zur Beseitigung der Bäume zu ver-
pflichten oder diese auf deren Kosten zu entfernen.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Gewässerrand-
streifen an allen Gewässern grundsätzlich freizuhalten ist. 
Dies gilt insbesondere auch für Siloballen, Holzstapel, Landma-
schinen, Anhängern, Hütten und dergleichen. Auch diese können, 
wenn sie weggeschwemmt werden, talwärts große Schäden ver-
ursachen. Wenn erst einmal ein Hochwasser ist, fehlt meistens 
die Zeit, um den Gewässerrandstreifen zu räumen. Der Gewäs-
serrandstreifen ist außerorts 10 m und innerorts 5 m breit. Un-
abhängig davon ist das Überschwemmungsgebiet des Kochers 
(sog. HQ 100, also die Flächen, die laut den Hochwassergefah-
renkarten bei einem hundertjährigen Hochwasser überschwemmt 
werden), freizuhalten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Ihre Gemeindeverwaltung Untermünkheim

Hundesteuer 2024
Zum 01.03.2024 wird die Hundesteuer für das Jahr 2024 zur 
Zahlung fällig.
Sofern Sie der Gemeindekasse eine Abbuchungsermächtigung 
erteilt haben, wird die Forderung zum Fälligkeitstermin unter An-
gabe der SEPA-Mandatsreferenznummer abgebucht.
Sollten Sie Interesse an einer Abbuchung der Hundesteuer haben, 
bitten wir um Rückgabe des ausgefüllten SEPA-Lastschriftman-
dats, das dem Hundesteuerbescheid beiliegt oder melden Sie 
sich bei Frau Schimmel (0791/9708715), damit ein SEPA-Last-
schriftmandat ausgestellt werden kann.
Das Lastschriftmandat ist unterschrieben im Original bis spätes-
tens 5 Werktage vor der Fälligkeit abzugeben. Ansonsten kann 
es erst für die nächste Fälligkeit berücksichtigt werden.
Ansonsten bitten wir um eine termingerechte Überweisung des zu 
zahlenden Betrages.
Bitte achten Sie darauf, dass bei den Zahlungen unbedingt das 
Buchungszeichen 5.0102.xxxxxx.x. angegeben ist. Dies er-
leichtert uns die Zuordnung der Überweisung und vermeidet somit 
Fehler und Rückfragen.
Für verspätet eingehende Zahlungen werden nach der Abgaben-
ordnung Mahngebühren und Säumniszuschläge festgesetzt, zu 
deren Erhebung wir nach den gesetzlichen Bestimmungen ver-
pflichtet sind.

Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe und 
Baum- und Strauchschnittsammelplätze  
am Karsamstag geschlossen 
Wie jedes Jahr sind wegen der Osterfeiertage die Entsorgungs-
zentren Blaufelden und Hasenbühl sowie sämtliche Wertstoffhöfe 
und Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt am 

Samstag, 30.03.2024 (Karsamstag),
geschlossen.
Anlieferungen sind nach den Osterfeiertagen wieder zu den Öff-
nungszeiten der einzelnen Einrichtungen möglich. Informationen 
zu den Öffnungszeiten finden Sie im Abfallkalender sowie im In-
ternet unter www.abfall-sha.de, hier unter Abfallwirtschaft-Ent-
sorgungsanlagen. 

Bericht von der Gemeinderatssitzung  
am 21. Februar 2024
Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse vom 
21.02.2024
In der nicht öffentlichen Sitzung wurden keine Beschlüsse gefasst. 

Information über laufende Maßnahmen und Projekte
Breitbandversorgung 
Angebote und eine potenzielle Versorgung der weißen Flecken 
gibt es ab Sommer 2024.

Ökologische Maßnahmen
Der Umweltausschuss hat getagt. Für eine gemeinsame Biotop-
verbundplanung werden die Mittel aus dem Jahr 2023 auf den 
Gemeindeverwaltungsverband übertragen. 

Friedhofsplanung
Am 20.03.2024 wird eine Ausschusssitzung einberufen. Es wird 
eine Exkursion auf den Friedhof nach Langenburg stattfinden. 

Waldweide
In den kommenden zwei Monaten werden die Arbeiten je nach 
Witterung ausgeführt. 

Zebrastreifen Steinach
Die Kontrolle der Sensorik und die Reinigung des Mediums wur-
den durchgeführt. 

Feuerwehrbedarfsplan
Die Beschaffungen des überwiegenden Materials ist veranlasst 
bzw. wird vorbereitet. Explizit erwähnt BM Groh die Wärmebild-
kamera, die mobile Staustelle oder die Sandsäcke. Weitere Be-
schaffungen werden fahrzeugseitig über die Beschaffung des HLF 
20 abgebildet. 

ELR-Programm
Die Anträge wurden gestellt. Bislang hat man noch keine Rück-
meldungen erhalten. Diese werden in den nächsten Tagen er-
wartet. 

Vorankündigung Neukalkulation Wasser- und Abwasserge-
bühren 
BM Groh teilte mit, dass im Jahr 2023 bereits veröffentlicht wurde, 
dass rückwirkend zum 01.01.2024 eine Neukalkulation der Was-
ser- und Abwassergebühren vorgenommen wird. Die hierfür er-
forderlichen Jahresabschlüsse werden aktuell erstellt. 

Freiwillige Feuerwehr Untermünkheim
– Bestätigung der Wahl des Kommandanten und Information 
zum stellv. Kommandanten
BM Groh teilte mit, dass bei der diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung der freiwilligen Feuerwehr der bisherige Feuerwehr-
kommandant Herr Martin Munz und der Stellvertreter Mario 
Knecht von den anwesenden Mitgliedern der freiwilligen Feuer-
wehr jeweils mit 40 von 43 Stimmen auf fünf Jahre gewählt wur-
den. Nach § 8 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 5 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Untermünk-
heim muss der Gemeinderat dieser Wahl zustimmen, damit die 
Gewählten, sobald diese die hierfür erforderlichen Berechtigun-
gen haben, vom Bürgermeister in ihr Amt bestellt werden können.
Der Gemeinderat hat einstimmig den Wahlen zugestimmt.
BM Groh beglückwünschte den Kommandanten Martin Munz und 
den Stellv. Kommandanten Mario Knecht zu ihrer Wahl. 

Erlass einer „Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Ver-
halten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- 
und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnum-
mern (Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung – PolVO)“
Hauptamtsleiter Joachim Specht erläuterte dem Gremium, dass 
die Polizeiverordnungen neu erlassen werden muss, da diese kraft 
Gesetzes nur 20 Jahre gilt. Weiter gab es Änderungen im Polizei-
gesetz, welche in die neue Polizeiverordnung miteinfließen. Mit 
der künftigen Polizeiverordnung hat man sich an der bisherigen 
Verordnung sowie an der Musterverordnung des Gemeindetags 
orientiert. 
Er erläuterte, dass im § 4 „Lärm von Sport- und Spielplätzen“ eine 
Ergänzung auch in Bezug auf den Mehrgenerationenspielplatz im 
Steinach aufgenommen wurde. 
Im § 5 bei den „Haus- und Gartenarbeiten“ wurden die Zeiten an 
das Bundesimmissionsschutzgesetz (32. BImschV) angepasst. 
Neu aufgenommen in die Satzung wurde der § 9, welcher sich mit 
dem „Lärm von Fahrzeugen“ befasst. 
Eine Besonderheit in Untermünkheim ist, dass die Bekämpfung 
der Ratten in der Verordnung enthalten sind. Nach Rücksprache 
mit dem Landratsamt können die entsprechenden Paragrafen auf-
genommen werden, da in der Gemeinde dieses Problem gegeben 
ist. 
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde nachgefragt, ob anfallen-
de Bußgelder bei der Gemeinde verbleiben.
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BM Groh erläuterte, dass diese nur bei der Gemeinde verbleiben, 
wenn der Betroffene hiergegen keinen Einspruch einlegt. 
Weiter wurde angemerkt, dass der Titel der Verordnung auch po-
sitiv formuliert werden könnte, z. B. Polizeiverordnung für umwelt-
verträgliches Verhalten. 
Von einem weiteren Gemeinderat wurde angemerkt, dass die 
Rattenbekämpfung in diversen Paragrafen vorkommt, es in Unter-
münkheim allerdings auch Probleme mit dem Waschbären gibt 
und dieses in der Satzung nicht aufgenommen wurde.
Herr Specht erläuterte, dass es sich bei Waschbären um jagd-
bares Wild handelt und dies ist abschließend im Jagd- und Wild-
tiermanagement geregelt.
Damit die Überschriften in der Satzung nicht verändert werden, 
wurde aus der Mitte des Gemeinderats vorgeschlagen, die zuvor 
angeregte Formulierung der Verordnung in Form einer Präambel 
hinzuzufügen. 
Der Gemeinderat hat einstimmig die Polizeiverordnung unter Ein-
beziehung einer positiv formulierten Präambel beschlossen. 
Die Polizeiverordnung wird im Rathausboten veröffentlicht. 

Annahme von Spenden
Bei der Gemeinde sind mehrere Spenden eingegangen: 

Zuwendungs-
geber/-in:

Verwendungszweck: Betrag:

Dr. Carl und Silvia 
Cordes

Drehstühle und Stahlrohrtische 
Grundschule Untermünkheim 
(Verzicht auf Rechnungsbetrag 
für die Möbel)

180,00 €

Fischer Kran + 
Transport GmbH 
& Co. KG

Weihnachtsbaum stellen und 
wieder ausheben (Verzicht auf 
Rechnungsbetrag für den Lkw 
mit Kran)

779,69 €

Anonymer 
Spender

Mehr-Miteinander-Schaffen 50,00 €

Kiwanis Förder-
verein Schwä-
bisch Hall

Pausenhütte Grundschule Un-
termünkheim

1.500,00 €

Der Gemeinderat hat einstimmig die Annahmen der Spenden 
gem. § 78 Abs. 4 GemO beschlossen. 

Baugesuche
Umbau Erd- und Obergeschoss Wohnhaus, Schönenberg 11, 
Flst.-Nr. 997 
Der Gemeinderat hat einstimmig sein Einvernehmen zu dem Bau-
vorhaben erteilt. 

Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport, Haagen, 
Am Klingenberg 7, Flst.-Nr. 70/14
BM Groh teilte mit, dass eine Befreiung für die Überschreitung der 
Traufhöhe um 42 cm beantragt wurde. Weiter bedarf es der Ge-
nehmigung einer Abgrabung. Kurzfristig wurde der Verwaltung 
noch ein weiterer Befreiungstatbestand in Bezug auf die Garage 
mitgeteilt. BM Groh erläuterte, dass in diesem Gebiet bereits di-
verse Befreiungen erteilt wurden, allerdings noch nicht in Bezug 
auf die Höhe der Garage.
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde ein Antrag auf Befreiung 
gestellt, damit bis zur nächsten Sitzung eine rechtliche Klärung 
herbeigeführt werden kann.
Der Gemeinderat hat einstimmig dem Vertagungsantrag zuge-
stimmt. 

Neubau einer Kalthalle, Kupfer, Robert-Bosch-Straße 4, Flst.-
Nr. 337/10
Der Gemeinderat hat einstimmig sein Einvernehmen zu dem Bau-
vorhaben erteilt und einer Befreiung in Bezug auf die Höhe der 
geplanten Werbeanlage zugestimmt. 

Sonstige Bekanntgaben; Fragen und Anregungen des Ge-
meinderats 
Sitzung Zweckverband Wasserversorgung Kochereck
Am 27.02.2024 findet um 16.00 Uhr eine Sitzung des Zweckver-
bands Kochereckgruppe in Kupferzell statt. 

Reisig-Verbrennung 
Es wurde nach dem aktuellen Sachstand zur Reisig-Verbrennung 
nachgefragt, da diese in Nachbarkommunen teilweise geduldet 
wird. 
Herr Specht erläuterte dem Gemeinderat, dass es abfallrechtlich 
so ist, dass die Abfallverwertung Vorrang vor der Abfallbeseitigung 
hat. Hiervon gibt es Ausnahmen, wenn die Verwertung nicht zu-
mutbar ist, z. B. in steilen Hanglagen oder wenn es Feuerbrand 
gibt. Es soll eine Bekanntmachung erfolgen. Auf der Homepage 
werden das Merkblatt und ein Anmeldeformular zur Reisig-Ver-
brennung eingestellt. Mit diesem Formular wird die Verbrennung 
gegenüber der Gemeindeverwaltung angezeigt. Die Verbrennung 
kann von der Verwaltung untersagt werden, wenn diese zu nah 
am bebauten Bereich erfolgen soll. 

Straßenlampen – Akkuleuchten
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde festgestellt, dass man in 
Kupfer sehr gute Erfahrungen mit diesen Leuchten gemacht hat. 
Daher wurde angeregt, so eine Leuchte im Geranienweg in Ens-
lingen zu installieren, da es in dieser Straße aktuell keine Straßen-
beleuchtung gibt.
BM Groh sagt die Prüfung des Standorts zu. 

Mobile Geschwindigkeitsanzeige
Von einem anderen Gemeinderat wurde erklärt, dass die mobilen 
Geschwindigkeitsanzeigen auch auf Solar umgestellt werden 
sollten. 
BM Groh bestätigte, dass die entsprechenden Module beschafft 
wurden. Da auch für ein solarbetriebenes Modul eine Grundlast 
erforderlich ist, muss an den Straßenlampen noch eine Installati-
on vorgenommen werden. 

Falkertweg
Es wurde angemerkt, dass es entlang des Falkertwegs auf der 
Hangseite einen Randstein gibt. Dieser Randstein wird aufgrund 
von Laub, Verschmutzung und Bewuchs nicht mehr wahrgenom-
men. Es wurde angeregt, diesen Weg im Rahmen des Wegeun-
terhaltungsprogramms zu säubern. 
Ein weiterer Gemeinderat erläuterte, dass es zu diesem Weg Ser-
vitutenrechte zugunsten der Gemeinde gibt und der Weg in den 
letzten Jahren/Jahrzehnten von der Gemeinde gesäubert wurde. 
BM Groh dankte für die Anmerkungen und teilt mit, dass dies dann 
so durch die Gemeinde vorgenommen wird. 

Schaltzeiten Straßenbeleuchtung
Es wurde angemerkt, dass in Übrigshausen der alte Ort und das 
Neubaugebiet unterschiedliche Schaltzeiten bei der Straßenbe-
leuchtung haben. Es wurde gebeten, die Schaltzeiten anzuglei-
chen. 
BM Groh sagte zu, den Sachverhalt zu klären. 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 13. März 2024 im 
Sitzungssaal des Rathauses statt. 

AUS DEM GEMEINDELEBEN

Wohnungen gesucht
Die Gemeindeverwaltung sucht zur Unterbringung von Flüchtlin-
gen Wohnungen. 

Wer eine Wohnung zu vermieten hat meldet sich bitte bei Frau 
Frick, Tel. 0791/97087-17. 

Es kann noch nicht gesagt werden wann die Wohnungen benötigt 
werden. Wir wollen uns zur Planung der Anschlussunterbringung 
von Geflüchteten einen Überblick verschaffen welcher Wohnraum 
in der Gemeinde Untermünkheim zur Verfügung steht. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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Kindersachenbasar in Untermünkheim
Die EMU´s (Ehemaligen des Mutter-Kind-Kreises Untermünk-
heim) veranstalten am Samstag, den 2. März 2024, von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr, einen Kindersachenbasar mit Kommissionsware in 
der Weinbrennerhalle in Untermünkheim. 
Angeboten wird Kleidung von Gr. 80 - Gr. 176, sortiert nach Grö-
ßen sowie alles weitere „Rund ums Kind“. Der Verkauf erfolgt über 
Scannerkassen. Der Kindergarten bietet für die Besucher eine 
große Auswahl an leckeren Kuchen, Snacks und Getränken. 

MEHR MITEINANDER SCHAFFEN

Sich gegenseitig unterstützen, Gemeinschaft erleben und 
zusammen Ideen umsetzen.
Miteinander essen
Immer am letzten Dienstag im Monat von 12.00 - 14.00 Uhr 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus. 
Bitte um Anmeldung eine Woche vorher bei der Anlaufstelle. 
Lauftreff
Herzliche Einladung zum miteinander Laufen, jeden Montag 
um 9.30 Uhr. Dauer: ca. eine Stunde. Der jeweilige Treff-
punkt wird in der Kilian-App bekannt gegeben oder kann 
bei Dorle Schmid, Tel. 07944/2811, angefragt werden.
Markttreff
Ca. einmal im Monat, donnerstags während der Marktzeit, 
laden wir herzlich ein zum gemütlichen Zusammensein bei 
Kaffee und Kuchen ab 14.00 Uhr. Die Termine werden im 
Rathausboten veröffentlicht.
Das Bürgerrufauto
Wir fahren Sie zu Zielen im Umkreis von 20 km, die nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Seniorenbus erreicht 
werden können. 
Grüne Helfer
Wir helfen im Garten, wenn Sie anfallende Arbeiten nicht 
selbst oder mit Unterstützung aus Ihrem persönlichen Um-
feld erledigen können.
Einkaufshilfe
Wir unterstützen Sie beim Besorgen Ihrer Lebensmittel, falls 
Sie dies vorübergehend nicht selbst erledigen können.
Was noch?
Unterstützung im Haushalt, bei der Kinderbetreuung, kleine-
re Reparaturen, Hilfe bei PC-Fragen und vieles mehr werden 
ebenfalls angeboten. Rufen Sie einfach an.
Bei allen Diensten handelt es sich um gelegentliche Unter-
stützung, deren Machbarkeit in Absprache mit unserer An-
laufstelle und den ehrenamtlichen Helfern abgestimmt wird.
So erreichen Sie unsere Anlaufstelle:
Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr
Handy: 01590/4389494 oder über 
das Festnetz 0791/970-8736
E-Mail: mehr-miteinander-schaffen@t-online.de
Mach mit!
Haben Sie Zeit und Lust, sich aktiv einzubringen? 
Sie sind herzlich willkommen. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig. 
Für die Durchführung der unterschiedlichen 
Aktivitäten besteht ein umfangreicher 
Versicherungsschutz. 

FEUERWEHRNACHRICHTEN

Termine
Mittwoch, den 6. März 2024 Belastungsübung Senioren
Freitag, den 8. März 2024 Übung Jugendfeuerwehr

FUNDSACHE

Auf den Faschingsveranstaltungen wurden eine schwarze Jacke 
und eine graue Weste gefunden. Diese können vom jeweiligen 
Eigentümer im Bürgerbüro abgeholt werden.

FÜR UNSERE LANDWIRTE

Waldbauverein Schwäbisch Hall
6-tägige Reise Wilder Kaiser
Die diesjährige Reise des WBV führt von Montag, 3. Juni bis 
Samstag, 8. Juni 2024 in das Gebiet „Wilder Kaiser“ in Tirol/Ös-
terreich. Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Alpenhof in Brixen im 
Thale. 
Highlights dieser Reise sind unter anderem Rundfahrten zu den 
Filmschauplätzen des „Bergdoktors“ und der „Bergretter“. Ebenso 
eine Kaiserrundfahrt und Besuch des „Wilden Käsers“ am Wilden 
Kaiser.
Haben Sie Lust bekommen auf diese tolle Reise? Mehr Infos auf 
der Homepage des WBV: www.waldbauverein-sha.de oder bei 
Martin Stümpfig, Telefon 07907/2084.
Anmeldeschluss ist am 4. März.

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
 116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei oder
 0791/19222 (Anmeldung Krankentransport)
Werktags:   18.00 Uhr bis 8.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage:     8.00 Uhr bis 8.00 Uhr

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungsdienst 
zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen ist. 
Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder Herz-
infarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. 
In diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.

Zentrale Notfallpraxis Schwäbisch Hall 
Am Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall GmbH
Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 bis 
18.00 Uhr (durchgehend besetzt, Voranmeldung empfehlenswert)
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Zentrale Notfallpraxis Crailsheim
Am Klinikum Crailsheim, Gartenstraße 21, 74564 Crailsheim
Öffnungszeiten Praxis: Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 
bis 18.00 Uhr (durchgehend besetzt, Voranmeldung empfehlenswert)

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116 117 

HNO-Notfallpraxis

HNO-Bereitschaftsdienst
SLK-Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn
Am Gesundbrunnen 20 - 26, HNO-Ambulanz, Ebene 8
Telefon: 116 117
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
(durchgehend besetzt)

Apothekenbereitschaft
Hessental-Apotheke
von 01.03.2024, 8.30 Uhr bis 02.03.2024, 8.30 Uhr,
Grauwiesenweg 2/1, 74523 Schwäbisch Hall (Hessental),
Tel. 0791/930700, www.apotheke-hessental.de

Qmediko Apotheke im Ärztehaus
von 02.03.2024, 8.30 Uhr bis 03.03.2024, 8.30 Uhr,
Weilerwiese 5, 74523 Schwäbisch Hall,
Tel. 0791/93741100, www.gesundheit-im-blick.de

Hohenlohe-Apotheke Künzelsau
von 03.03.2024, 8.30 Uhr bis 04.03.2024, 8.30 Uhr,
Keltergasse 13, 74653 Künzelsau,
Tel. 07940/91090, www.hohenlohe-apotheke-kuenzelsau.de

Löwen-Apotheke Schwäbisch Hall
von 04.03.2024, 8.30 Uhr bis 05.03.2024, 8.30 Uhr,
Am Markt 3, 74523 Schwäbisch Hall,
Tel. 0791/63 50, www.apothekenloewen.de

Wochenenddienstplan der Hebammen
Bei Beschwerden in der Schwangerschaft und zur Betreuung im 
Wochenbett
Samstags und sonntags jeweils von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr
02./03.03.24 Anneke Stenzel, Tel. 07944/8857

Patientenservice
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt 
brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten kön-
nen, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da.
Innerhalb von 20 bis 30 Autominuten erreichen Sie von jedem Ort in 
Baden-Württemberg eine Notfallpraxis, die Sie während der Öff-
nungszeiten ohne vorherige Anmeldung direkt aufsuchen können. 
In den meisten Fällen sind die Bereitschaftsdienstpraxen direkt an 
Krankenhäusern angesiedelt. Sie kümmern sich darum, dass 
Patienten in dringenden medizinischen Fällen auch außerhalb der 
regulären Sprechzeiten ambulant behandelt werden.
Als Patient können Sie frei wählen, welche Notfallpraxis Sie in 
Ihrer Umgebung in Anspruch nehmen wollen. Direktkontakt Pa-
tientenservice 116 117 (Anruf kostenlos).

FAMILIENNACHRICHTEN

Sterbefall
Im Januar 2024 ist aus unserer Gemeinde folgende 
Person verstorben:
Reinhold Pranzas, wohnhaft in Enslingen, am 
08.01.2024 in Enslingen.

Den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. 
Für die Zeit der Trauer wünschen wir viel Kraft und 
Trost.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der geltenden Daten-
schutzgrundverordnung die Veröffentlichung der Sterbefälle 
nicht mehr automatisch erfolgt.
Wenn die Angehörigen eine Veröffentlichung im Amtsblatt 
wünschen, kann ihnen auf telefonische Anforderung beim 
Standesamt die Einverständniserklärung – die auch auf der 
Homepage zu finden ist – zugeschickt werden. Diese muss 
dann ausgefüllt und unterschrieben wieder im Rathaus abge-
geben werden, sofern dies nicht über den Bestatter gesche-
hen ist.
Erst dann können die Daten veröffentlicht werden.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde Untermünkheim
KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Wochenspruch
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht 
zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes. (Lukas 9, 62)

Pfarrer Stefan Engelhart (geschäftsführender Pfarrer); Ev. Pfarr-
amt Untermünkheim, Hohenloher Str. 22, Tel. 0791/6805,
Stefan.Engelhart@elkw.de

Pfarrer Andreas Kammer; Ev. Pfarramt Enslingen, Langenburger Str. 
21, Tel. 07906/4279968 (Mo./Mi./Fr.), Andreas.Kammer@elkw.de 
Jugendreferentin Thatjana Majer; Mobil: 0177/1637364
jugendreferentin2@gmail.com
Pfarrbüro Untermünkheim:
Das Pfarrbüro ist zu folgenden Zeiten besetzt: Dienstag und Don-
nerstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und Donnerstag von 14.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr; Tel. 0791-6805 www.kirchengemeinde-unter-
muenkheim.de

Von Donnerstag, 7. bis Samstag, 9. März 2024 sind der Kirchen-
gemeinderat, Pfr. Engelhart und Pfarrer Kammer auf dem Willow-
Creek-Kongress in Karlsruhe. Vertretung hat Pfarrer Vogt aus 
Braunsbach (Tel. 07906/8105).

Mutter Teresa

Der Mensch lebt nicht so sehr von der Liebe, die er empfängt, 
als vielmehr von der, die er schenkt.

bölz
Textfeld




